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Bundesverwaltungsgericht bestätigt:
AfD als rechtsextremistischer Fall!

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weist AfD-
Beschwerden zur rechtsextremen Einstufung zurück – eine

wegweisende Entscheidung vom 23.07.2025.

Leipzig, Deutschland - Am heutigen Tag hat das
Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden der Alternative für
Deutschland (AfD) zurückgewiesen. Damit sind die Urteile des
nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts, das im
vergangenen Jahr die Partei sowie ihre aufgelöste
Jugendorganisation „Junge Alternative“ als rechtsextremistischer
Verdachtsfall einstufte, rechtskräftig. Laut Deutschlandfunk
wurde ebenfalls der ehemalig aktive „Flügel“ der AfD als
gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Die AfD hat angekündigt, eine Verfassungsbeschwerde zu
prüfen. Ein Gerichtsverfahren zur hochgestuften Einstufung der
Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ läuft bereits, bleibt

https://www.deutschlandfunk.de/bundesverwaltungsgericht-weist-afd-beschwerden-zur-einstufung-als-rechtsextremistischer-verdachtsfal-110.html


jedoch noch in den Anfängen. Besonders auffällig ist, dass im
Mai 2024 das Oberverwaltungsgericht entschieden hatte, dass
der Bundesverfassungsschutz berechtigt ist, die AfD als
rechtsextremistischen Verdachtsfall zu betrachten. Dies
bedeutet, dass die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln
überwacht werden darf.

Rechtsextremismus auf dem Vormarsch

Diese Entscheidungen erfolgen in einem besorgniserregenden
Kontext. Die Zahlen aus dem Verfassungsschutzbericht zeigen,
dass das Personenpotenzial der gewaltorientierten
Rechtsextremisten im Jahr 2024 bei rund 15.300 Personen liegt,
was einen Anstieg darstellt. Generell ist das
rechtsextremistische Personenpotenzial laut 
Verfassungsschutz auf 50.250 Personen gestiegen – ein
Zuwachs um knapp 9.650 im Vergleich zu 2023.

Im Jahr 2024 wurden zudem 37.835 rechtsextremistische
Straftaten registriert, was einem Anstieg von fast 47,4 % im
Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der
rechtsextremistischen Gewalttaten nahm ebenfalls zu und
erreichte 1.281 im Jahr 2024. Dies ist ein Aufwärtstrend, der
nicht ignoriert werden kann und der die gesellschaftlichen
Diskussionen zu Themen wie Asyl und Migration stark betroffen
hat.

Reaktionen und Ausblick

Die AfD hat die Entscheidung zur Einstufung als
rechtsextremistischer Verdachtsfall heftig kritisiert und
argumentiert, sie sei unbegründet und nicht rechtskräftig. Trotz
der Ablehnung ihrer Rechtsmittel sieht sich die Partei weiter im
Ring. Die laufenden Verfahren und die Zuspitzung der Situation
sorgen für jede Menge Gesprächsstoff im politischen Spektrum,
und es wird spannend sein zu beobachten, wie sich die Situation
entwickelt.

https://www.verfassungsschutz.de/DE/themen/rechtsextremismus/zahlen-und-fakten/zahlen-und-fakten_artikel.html


Die wahre Herausforderung besteht jedoch darin, wie diese
Entwicklungen die Gesellschaft insgesamt beeinflussen werden.
Mit einem deutlichen Anstieg der rechtsextremistischen
Aktivitäten ist klar, dass hier ein ernsthaftes gesellschaftliches
Problem angegangen werden muss. Der Verfassungsschutz
bleibt daher gefordert, um einen Überblick über die dynamische
Lage zu behalten. Wir werden die Entwicklungen und die
Positionen der Beteiligten im Auge behalten und rechtzeitig
darüber berichten.
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